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Abrechnung

Die Alveolarkammprävention nach 
Zahnextraktionen – „Socketpreservation“

In Deutschland werden jährlich 11 bis 15 Millionen Zähne ext-
rahiert. Nach dem Zahnverlust kommt es dabei zu einem sehr 
unterschiedlich stark ausgeprägten Knochenkollaps. Folgerich-
tig ist ein möglichst guter Erhalt des Alveolarknochens für die 
spätere prothetische Versorgung von besonderer Wichtigkeit. 
Heute bedient man sich immer öfter der Alveolarkammpräven-
tion der sogenannten „Socketpreservation“. Die gezielte Alveo-
larkammprophylaxe unmittelbar nach Zahnextraktionen ist ein 

probates Mittel, Patienten weitaus aufwendigere Folgebehand-
lungen zu ersparen. Dabei soll die natürliche Bildung eines 
Blutkoagulums direkt nach Zahnextraktion, welches initial von 
Granulationsgewebe und schließlich nach etwa sechs bis acht 
Wochen durch Geflechtknochen ersetzt wird, gezielt unterstützt 
werden. Durch Alveolarkammprävention bzw. „Socketpreserva-
tion“ mit Hilfe von alloplastischem Knochenersatzmaterial kann 
die Anatomie des Alveolarfortsatzes möglichst dauerhaft be-
wahrt werden. 
Für die Berechnung der beschriebenen Leistung soll – laut Be-
gründung des Verordnungsgebers zur neuen GOZ auch bei 
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Alveolarkamm vor und nach der Socketpreservation Für die Überlassung der Fotos danken wir der Zahnarztpraxis Vettin und Meißner.
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über die Parodontalchirurgie hinausgehenden Eingriffen – die 
Leistung nach Geb.-Nr. 4110 GOZ zum Ansatz kommen. 

Geb.-Nr. 4110 GOZ:

Auffüllen von parodontalen Knochendefekten mit Aufbauma-
terial (Knochen- und/oder Knochenersatzmaterial), auch Ein-
bringen von Proteinen, zur regenerativen Behandlung paro-
dontaler Defekte, ggf. einschließlich Materialentnahme im 
Aufbaugebiet, je Zahn oder Parodontium oder Implantat.
Die Vermutung liegt nahe, dass der Verordnungsgeber durch 
die nachstehende Berechnungsbestimmung – wenn auch 
fachlich nicht korrekt – seinen Willen zum Ausdruck bringen 
wollte. 
Die Leistung nach Nummer 4110 ist auch im Rahmen einer 
chirurgischen Behandlung berechnungsfähig.
Ein parodontaler Knochendefekt kann nämlich nur dort vor-
handen sein, wo von einem Parodontium gesprochen werden 
kann, wo also ein Zahn oder zumindest eine Zahnwurzel (Wur-
zelzement) existiert. Dies ist bei einer Extraktionswunde gera-
de nicht der Fall.
Daneben wären lappenbildende Maßnahmen, die über den 
primären Wundverschluss hinausgehen (z. B. 2381 GOÄ), so-
wie das Einbringen einer Membran (Geb.-Nr. 4138 GOZ) be-
rechnungsfähig.
Kosten für einen einmal verwendbaren Knochenkollektor oder 
-schaber, Knochenersatzmaterial, atraumatisches Nahtmateri-
al, Membranen und Materialien zur Fixierung von Membranen 
können neben den Gebühren gesondert berechnet werden.
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